
§ 1
Grundsatz

Die Stadt Hirschberg erhebt
a. von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer

nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
b. eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-

steuergesetzes.
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Hebesatzsatzung der Stadt
Hirschberg

über die Erhebung der Grund-
und Gewerbesteuer im Jahr 2011

(Hebesatzsatzung)

Hirschberg, den   08. August  2011

(Siegel)

Rüdiger Wohl
Bürgermeister

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung betreffen, können schriftlich unter Darlegung des
Sachverhaltes innerhalb eines Jahres nach der Bekannt-
machung der Satzung bei der Stadt Hirschberg geltend gemacht
werden. Liegen solche Verstöße vor und werden sie innerhalb
der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann sind sie für die
Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Rüdiger Wohl
Bürgermeister

AMTLICHER TEIL

Der Stadtrat der Stadt Hirschberg hat aufgrund der §§ 19 Abs.
1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.
41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai
2010 (GVBl. S. 113) sowie der §§ 1 und 2 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung vom 19. Sep-
tember 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. August 2009 (GVBl. S. 646), des § 25 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt
geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) sowie des §16 des Gewerbesteuergesetzes
(GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) in der 17.
Sitzung des Stadtrats der Stadt Hirschberg am 29.06.2011 die
Satzung über die Feststellung der Steuersätze für die Real-
steuern der Stadt Hirschberg im Haushaltsjahr 2011 (Hebe-
satzsatzung) wie folgt beschlossen:

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden ab
2011 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer A (für land- und 271 v.H.

forstwirtschaftliche Betriebe)

2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 389 v.H.

3. Gewerbesteuer 357 v.H.
§ 3

In-Kraft-Treten
Die Hebesatzsatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.



Etwa 20 verschiedene Akteure präsentieren von 9.00 bis
18.00 Uhr in der Schulstraße und auf dem Parkplatz am
Turnerheim eine bunte Palette rund um das Thema Wald,
Natur und Holz.
Künstler werden die verschiedensten Figuren aus Holz
sägen, Fachleute über die Erhaltung des Fichtenwaldes
bei dem derzeitigen Klimawandel diskutieren und Hand-
werker Geräte zur Waldbewirtschaftung und die verschie-
densten Produkte aus Holz vorstellen.
„Sägezeiten“ sind jeweils von 9.00 – 10.00 Uhr, 11.00 –
12.00 Uhr, 14.00 – 15.00 Uhr und 16.00 – 17.00 Uhr.
Der Vortrag „Klimawandel – das ‚Aus‘ für die Fichte“
beginnt um 10.00 Uhr im Festzelt.
Auch für Kinder gibt es ein spezielles Programm. Sie
können Nistkästen bauen oder das Holzschnitzen
ausprobieren.

Das „älteste Militärorchester der Welt“ gastiert am 1.
November 2011 um 19.00 Uhr im Hirschberger Kul-
turhaus. Es erklingen bekannte Melodien von Josef
Strauss, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehár oder Franz
von Suppé. Selbstverständlich erwartet das Publikum
auch der wohl bekannteste Marsch der Militärmusik - der

Die „Original Hoch- und Deutschmeister“ aus Wien

 Radetzky-Marsch. Nicht nur ein Ohren - sondern auch
ein Augenschmaus ist dieses außergewöhnliche Konzert:
Als „Lieblingskapelle des österreichischen Kaisers“ legen
sie auch heute noch höchsten Wert auf historische Authen-
tizität. Dreißig Vollblutmusiker treten in den traditionellen
blauen Uniformen des k. u. k. Infanterieregiments Nr. 4

aus der Zeit um 1890 an.

Sichern Sie sich schon jetzt die besten
Plätze im
Vorverkauf:

Drogerie Bahner, 07927 Hirschberg,
Tel. (036644)22 222 oder unter
www.ticketshop-thueringen.de

NICHT AMTLICHER TEIL


